
Gesuch um Bekanntgabe der Personalien der leiblichen Eltern

Zivilstands-
amt (ZA)

AB des Geburts-,
Heimat- oder
Wohnortes

Den adoptierten Perso-
nen ist zu empfehlen,
sich zusätzlich an die
kantonale Beratungs-
stelle für Adoptions-
fragen (KBFA) zu
wenden

Gesuch einer adoptierten Person um Bekanntgabe
der Personalien der leiblichen Eltern ausfüllen
lassen; ev. einen Kostenvorschuss verlangen
(Anhang 2a/2b)

18. Altersjahr vollendet?NEIN

JA
Begründung des schutzwür-
digen Interessens verlangen

JA Nach den leiblichen
Eltern suchen

Haben die leiblichen Eltern
im Zeitpunkt der Adoption in
der Schweiz gewohnt?

JA

NEIN

Beurteilung der gegenwärtigen
Situation: Sind weitere
Nachforschungen möglich?
(Anhang 4)

ZA des Heimatorts (aktueller
Name, gegenwärtige
Adresse)
Telefonbuch
Einwohnerkontrolle
Schweizerische Fachstelle für
Adoption
Andere Stellen?
(Anhang 3a/3b und 5)

Ev. zusätzlicher Kostenvorschuss verlangen

Schweizerische Vertretung
KBFA
Zentrale Adoptionsbehörde
(Haager Adoptionsüberein-
kommen)
Internationaler Sozialdienst
Terre des Hommes
Andere?
(Anhang 5)

Konnten die leiblichen Eltern
gefunden werden?

NEIN JA

NEIN

JA

Sind diese mit der Kontaktaufnahme
durch das Kind einverstanden?

Die adoptierte
Person über die
Nichterteilung der
notwendigen Bewilli-
gung informieren

Mitteilen, dass die leiblichen
Eltern nicht aufgefunden
werden konnten.
Auf die Pflicht zur Beachtung
ausländischer Bestimmungen
über den Schutz der Persön-
lichkeit hinweisen.

NEIN JA

Mitteilen, dass die leiblichen
Eltern keinen persönlichen
Kontakt wünschen.
Auf die Persönlichkeitsrechte
der leiblichen Eltern hinweisen.

Die Personalien der leiblichen Eltern bekannt geben

Weiterverweisung der Person
an die kantonale Aufsichts-
behörde (AB)

NEIN

Bewilligung AB
(Art. 138 Abs.
4 ZStV)?
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